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Nr. 04 Freitag, 3. April 2009 20. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Einladung zur Einwohnerversammlung
am Mittwoch, dem 8. April 2009 um 18.00 Uhr

in die Gaststätte Gollo
Themen der Einwohnerversammlung sind: 

1. Informationen der Wasserwerke Sonneberg 
zum Kanalbau in der Köppleinstraße

2. Informationen des Bürgermeisters zur Ortsentwicklung

Ich lade dazu alle interessierten Bürger der Stadt Lauscha recht herzlich ein.

Norbert Zitzmann
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute erreicht Sie eine Ausgabe der Lauschaer Zeitung „außer der Reihe“.

Diese ist wegen den bevorstehenden Wahlen erforderlich geworden. 

Die gewohnten und erwarteten Beiträge der Ortschronisten und 
aus dem Lauschaer Vereinsleben entfallen deshalb.

Interessierte behelfen sich bitte mit dem eben erschienenen
„Lauschaer Museumsheft, Band 1, Wirtshäuser“, welches im Museum für Glaskunst und

in der Touristinformation gegen einen geringen Unkostenbeitrag erhältlich ist.

Alles Gute wünscht

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann
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1.1 Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens
32 Bewerber enthalten.

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburts-
datums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der
Wahlvorschläge erforderlich ist. 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle
Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags
sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.
Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig. 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertre-
ter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die
Erklärung des Beauftragten. 

Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schrift-
liche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch
andere ersetzt werden.
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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung 

der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl 

der Stadtratsmitglieder

WAHL DER STADTRATSMITGLIEDER

1. In der Stadt Lauscha sind am 7. Juni 2009 16 Stadtrats-
mitglieder zu wählen.

Zum Stadtratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der
§§ 1 und 2 ThürKWG wählbar.

Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen,
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das
18. Lebensjahr vollendet haben, nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist.

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich
Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, Franzö-
sische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG). 

Wahl-Sonntag 7. Juni 2009
Am 7. Juni 2009 findet neben der Wahl zum Europaparlament und zum Kreistag die Wahl eines neuen Stadtrates

in der Stadt Lauscha, die Wahl eines Ortsteilrates Ernstthal und die Wahl eines Ortsteilbürgermeisters Ernstthal statt.

Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird im amtlichen Teil dieses Amtsblattes
öffentlich bekannt gemacht.
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1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im
Wahlvorschlag

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter An-
gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der An-
lage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt
sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag
zustimmen

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der
Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter
und zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 

Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wähler-
gruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversamm-
lung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahl-
vorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der
Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem
Wahlvorschlag einzureichen. 

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahl-
leiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungs-
versammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für
die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener
Zeit vorzustellen. 

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Stadtrat der Stadt Lauscha vertreten sind,
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten,
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu
tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind
(insgesamt 64 Unterschriften). 

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Stadtrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind. 

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat
oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinde-
rat/Stadtrat vertreten ist. 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn,
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwal-
tung Lauscha bis zum 4. Mai 2009, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige
Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag ver-
bunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Stadtverwal-
tung Lauscha 

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

im Bau- und Ordnungsamt, Zimmer 3 ausgelegt. 

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung aufzusuchen,
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. 
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Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person
hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern,
dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungs-
scheins vorliegen. 

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurück-
genommen werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 4. Mai 2009, 18.00 Uhr,
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der
Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
erfolgen. 

Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
24. April  2009 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. 

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Lauscha,
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 24. April
2009 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit
der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlages zurück-
genommen werden. 

Die Erklärung von Listenverbindungen muss bis zum 4. Mai
2009 bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der
Stadt erfolgen.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durch-
geführt. 

Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 

Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 4. Mai
2009 bis 18.00 Uhr behoben sein.

Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls
von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeits-
verlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen auf-
gestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher
Weise wie Bewerber zu wählen. 

Am 5. Mai 2009 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge
und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das
Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und
als gültig zuzulassen sind.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Lauscha, den 23. März 2009

Krauße
Wahlleiter

Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung 

der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl 

des Ortsteilrates Ernstthal

WAHL DER ORTSTEILRATSMITGLIEDER

1. In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha sind am 7. Juni
2009 6 Ortsteilratsmitglieder zu wählen.

Zum Ortsteilratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar. 

Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen,
sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das
18. Lebensjahr vollendet haben, nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG). 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich
Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, Franzö-
sische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG). 
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1.1 Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens
12 Bewerber enthalten.

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburts-
datums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter
Parteien oder Wählergruppen tragen.

Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter. 

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen.

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch
andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im
Wahlvorschlag

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter An-
gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der
Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt

sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag
zustimmen

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der
Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter
und zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung gewählt werden.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 

Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wähler-
gruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversamm-
lung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie
die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. 

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahl-
leiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungs-
versammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für
die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener
Zeit vorzustellen. 

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Stadtrat der Stadt Lauscha vertreten sind,
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten,
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu
tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind
(insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
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1.1 Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens
12 Bewerber enthalten.

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburts-
datums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag
aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. 

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter
Parteien oder Wählergruppen tragen.

Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter. 

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen.

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch
andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im
Wahlvorschlag

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter An-
gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der
Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt

sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag
zustimmen

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der
Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter
und zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung gewählt werden.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 

Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von
Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wähler-
gruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversamm-
lung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie
die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. 

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahl-
leiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungs-
versammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für
die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener
Zeit vorzustellen. 

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Stadtrat der Stadt Lauscha vertreten sind,
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten,
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu
tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind
(insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
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Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat
vertreten ist. 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn,
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwal-
tung Lauscha bis zum 4. Mai 2009, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige
Unterschrift zu leisten.

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag ver-
bunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Stadtverwal-
tung Lauscha 

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

im Bau- und Ordnungsamt, Zimmer 3 ausgelegt. 

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Lauscha auf-
zusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. 

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte
Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Ein-
tragungsscheins vorliegen. 

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurück-
genommen werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 4. Mai 2009, 18.00 Uhr,
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der
Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahl-
vorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
24. April  2009 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. 

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Lauscha,
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha einzureichen.

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 24. April
2009 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit
der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlages zurück-
genommen werden. 

Die Erklärung von Listenverbindungen muss bis zum 4. Mai
2009 bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde erfolgen.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durch-
geführt. 

Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen.
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 4. Mai
2009 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls
von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeits-
verlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen auf-
gestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher
Weise wie Bewerber zu wählen. 

Am 5. Mai 2009 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge
und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das
Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und
als gültig zuzulassen sind.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Lauscha, den 24. März 2009

Krauße
Wahlleiter
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Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung 

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters Ernstthal

WAHL DES ORTSTEILBÜRGERMEISTERS

1. In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha wird am 7. Juni
2009 ein Ortsteilbürgermeister als Ehrenbeamter der Gemein-
de gewählt. 

Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das
21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten
seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat;
der Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird ver-
mutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteil-
verfassung gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, unter denselben
Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich
Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, Franzö-
sische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet.

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persön-
liche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen
nicht besitzt. 

Jeder Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissent-
lich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim
Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der

ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3
Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht
werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit
aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind. 

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig. 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter. 

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter An-
gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift.
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Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung 

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters Ernstthal

WAHL DES ORTSTEILBÜRGERMEISTERS

1. In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha wird am 7. Juni
2009 ein Ortsteilbürgermeister als Ehrenbeamter der Gemein-
de gewählt. 

Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das
21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Monaten
seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung hat;
der Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird ver-
mutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteil-
verfassung gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, unter denselben
Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
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Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet.

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persön-
liche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen
nicht besitzt. 

Jeder Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissent-
lich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim
Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der

ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3
Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht
werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit
aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind. 

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig. 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter. 

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag
abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter An-
gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift.
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Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie weitere Mitglieder des
Ortsteilrats zu wählen sind, insgesamt 30 Unterschriften.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlage bei-
zufügen:

Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster der
Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärung nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten
Wahlvorschlagsträger durchzuführen.

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen. 

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teil-
nehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in ge-
heimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur Abnahme einer solchen
Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde

liegt, im Stadtrat Lauscha vertreten sind, müssen neben den
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahl-
vorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat,
zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt
werden wie weitere Mitglieder des Ortsteilrats zu wählen sind
(insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
im Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. 

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat
Lauscha vertreten ist. 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn,
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwal-
tung Lauscha bis zum 4. Mai 2009, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und
ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige
Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag ver-
bunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Stadtverwal-
tung Lauscha 

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

im Bau- und Ordnungsamt, Zimmer 3 ausgelegt. 

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Lauscha auf-
zusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. 

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
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tragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte
Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Ein-
tragungsscheins vorliegen. 

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurück-
genommen werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste
zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage
7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen
unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
24. April 2009 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. 

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Lauscha,
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 24. April
2009 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. 

Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 4. Mai
2009 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 5. Mai 2009 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entspre-
chen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Lauscha, den 23. März 2009

Krauße
Wahlleiter

Wahltermine im Jahr 2009

Im Jahr 2009 findet eine Vielzahl von Wahlen statt. Hierfür
wurden folgende Termine gesetzlich festgelegt:

Am Sonntag, dem 7. Juni 2009 erfolgen:

- die Wahl zum 7. Europäischen Parlament

- die Wahl der Kreistagsmitglieder des Landkreises
Sonneberg

- die Wahl der Stadtratsmitglieder der Stadt Lauscha

- die Wahl des Ortsteilbürgermeisters des Ortsteiles
Ernstthal

- die Wahl des Ortsteilrates des Ortsteiles Ernstthal

Am Sonntag, dem 30. August 2009 wird gewählt:

- der 5. Thüringer Landtag

Am Sonntag, dem 27. September 2009 wird gewählt:

- der 17. Deutsche Bundestag.

Der Termin zur Wahl des Ortsteilrates des Ortsteiles Ernstthal
wird durch die nachfolgende Bekanntmachung festgesetzt.

Norbert Zitzmann
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Wahltages für die Wahl

der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates
des Ortsteiles Ernstthal

Auf Grund des § 45 Absatz 3 der Thüringer Kommunalordnung in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November
2008 (GVBl. S. 381), und des § 3 Absatz 5 der 2. Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lauscha vom 3. März
2009 (Amtsblatt vom 6. März 2009) wird festgelegt:

Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates des Ortsteiles
Ernstthal findet am 7. Juni 2009 statt.

Lauscha, 23. März 2009

Stadt Lauscha

Norbert Zitzmann
Bürgermeister
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Anlage

Auszug aus der 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Stadt Lauscha

(§ 3 Absatz 5 mit der aktuellen Fassung von ThürKWG
und ThürKWO)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (ThürKO) in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt
Lauscha folgende Satzung;

Artikel 1

Die Hauptsatzung der Stadt Lauscha vom 2. November 2004, zuletzt
geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 24. Februar 2006, wird wie
folgt geändert;

§ 3 Ortsteile, Ortschaften – erhält folgende Fassung:

(1) Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Lauscha

2. Ernstthal

(2) Der Ortsteil Ernstthal erhält eine Ortsteilverfassung gemäß § 45
ThürKO.

(3) In dem im Abs. 2 aufgeführten Ortsteil werden der Ortsteilbürger-
meister und der Ortsteilrat gewählt. 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten ab der Kom-
munalwahl im Jahr 2009 die Bestimmungen des Thüringer Komrnu-
nalwahlgesetzes und der Thüringer Kommunalwahlordnung.

(4) Der Ortsteilbürgermeister ist Ehrenbeamter der Gemeinde und wird
nach den für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters geltenden
Bestimmungen gevvählt.

(5) Der Ortsteilrat wird ebenfalls für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit
des Stadtrates gebildet. 

Er besteht aus dem Ortsteilbürgermeister und den weiteren Mitglie-
dem des Ortsteilrates. Die Anzahl der weiteren Mitglieder des Orts-
teilrates leitet sich aus der Einwohnerzahl der Ortschaft gem. § 45
Abs. 3 ThürKO ab.

(6) Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Orts-
teilbürgermeisters.

(7) Die Sitzungen des Ortsteilrates sollten mindestens einmal im Viertel-
jahr stattfinden.

Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung erscheint am 8. Mai 2009.

Redaktionsschluss ist der 28. April 2009.
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ENDE AMTLICHER TEIL

Mit Bescheid des Landratsamtes vom 27. Februar 2009, hier
eingegangen am 27. Februar 2009, wurde für die Haushalts-
satzung nebst -plan der Stadt Lauscha für das Haushaltsjahr 2009
die Eingangsbestätigung erteilt.

Um einer Beanstandung des Haushaltes für das Jahr 2009 vor-
zubeugen, mussten dem Landratsamt Sonneberg zu den Punkten
1 bis 3 eine schriftliche Stellungnahme bzw. erforderliche Erläu-
terungen und Vorschläge für die Einhaltung der Bestimmungen
gemäß §§ 20 und 22 ThürGemHV übergeben werden.

Aufgrund der Stellungnahme der Stadt Lauscha vom 12. März
2009 wurde mit Schreiben des Landratsamtes Sonneberg vom
17. März 2009 der vorzeitigen Bekanntmachung der Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2009 zugestimmt.

Die Haushaltssatzung 2009, der Haushaltsplan nebst Anlagen
sowie die rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der Zeit 

vom 6. April 2009 bis zum 24. April 2009 

während der üblichen Dienststunden in der Kämmerei der Stadt-
verwaltung öffentlich aus.

Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung
dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO wird die
Haushaltssatzung, der Haushaltsplan nebst Anlagen zur Einsicht
in der Kämmerei der Stadtverwaltung während der üblichen
Öffnungszeiten der Verwaltung zur Verfügung gehalten.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lauscha
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 19 und 57 der Thüringer Kommunalordnung vom
16. August 1993 in der Fassung der Neubekanntmachung vom 14. April
1998, zuletzt geändert am 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 369) und des
Beschlusses des Gemeinderates vom 22. Dezember 2008  erlässt die Stadt
Lauscha  folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen  und  Ausgaben mit 4.033.200 Euro

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen  und Ausgaben mit 4.984.500 Euro

ab. 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind für die Stadt Lauscha nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H.

2. Gewerbesteuer 335 v.H.
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 672.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft. 

Lauscha, den 20. März 2009

Stadt Lauscha

Zitzmann
Bürgermeister

Impressum Lauschaer Zeitung
Herausgeber: Stadt Lauscha
Anschrift: Stadtverwaltung Lauscha

Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha

Druck, Gesamtherstellung und verantwortlich für Anzeigenannahme:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
Straße des Friedens 1 a, 07338 Kaulsdorf
Tel.: 03 67 33/2 33 15, Fax: 03 67 33/2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe Nasilowski
gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: nach Bedarf

Verantwortlich für den Inhalt:
1. Für alle Veröffentlichungen der Stadt ist die Stadt verantwortlich.

2. Für alle anderen Veröffentlichungen im amtlichen bzw. nichtamtlichen Teil
ist der jeweilige Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

3. Verantwortlich für den öffentlichen Teil ist die Druckerei bzw. der ent-
sprechende Verfasser einer Mitteilung/Nachricht.

Zuschriften an die Redaktion der Stadtverwaltung Lauscha können nur ver-
öffentlicht werden, wenn sie den Namen und die vollständige Adresse enthal-
ten. Dies trifft auch für die E-mails zu. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzung vor.

Bezugsmöglichkeiten/Bezugsbedingungen:
Ein gesicherter Bezug des Amtsblattes ist nur im Abonnement möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt gegen Erstattung der
Portokosten laufend und einzeln zu erhalten.

Zu abonnieren und zu bestellen ist das Amtsblatt bei der:
Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha
Tel.: 03 67 02/29 00, Fax:  03 67 02/2 90 23

Das Amtsblatt wird bis auf weiteres kostenfrei im Stadtgebiet verteilt. Zu
beachten gilt, dass die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes im Stadtgebiet
lediglich eine Serviceleistung der Stadt darstellt. Ein Anspruch, das Amtsblatt
auf diese Weise regelmäßig zu erhalten, besteht nicht.


